
 

  

 

Wohnungsnot • Wohnraumversorgung 

Gerhard-Koch-Str. 1 · Scharnhauser Park 

73760 Ostfildern 

Telefon  0711/3404-119 Frau Schürmann 

Hinweise zum Antrag auf Wohnberechtigungsschein 
 
Bitte achten Sie darauf, dass der Antrag vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben (Seite 4) ist. 
 
Auf Seite 2 unter Punkt Einkommen muss für jedes Haushaltsmitglied das vorhandene Ein-
kommen aufgeführt sein. Hierzu muss in der Tabelle die Höhe des Einkommens (eine ZAHL!) 
stehen. 
Die genaue Erklärung entnehmen Sie bitte dem Kleingedruckten auf Seite 2 unter Punkt  
Einkommen. 
 
Weitere, dort nicht aufgeführte Einnahmen, sollten auf Seite 3 unter Dauerhafte Haushalts-
führung eingetragen sein. 
 
Die Angaben im Antrag müssen mit Nachweisen belegt werden. 
 
Aufenthaltstitel  

 bei allen Staatsangehörigen eines Landes, das nicht Mitglied der Europäischen Union ist 
(keine Fiktion, keine Duldung!) 

 
Einkommen 

 aus nichtselbständiger Tätigkeit, auch Nebenjob/geringfügige Beschäftigung: 

 Lohnabrechnungen: der letzten 12 Monate, wenn die Tätigkeit bereits 1 Jahr besteht und wei-
terhin bestehen wird oder ab Beginn der Tätigkeit 

 Arbeitsvertrag, wenn die Tätigkeit erst seit kurzem besteht oder erst aufgenommen wird 

 bei Auszubildenden: Ausbildungsvertrag und Nachweis über Ausbildungsgehalt (Lohnabrech-
nungen) 

 Bei Selbständigen:  

 Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz bzw. Einnahmeüberschussrechnung (z. B. BWA), letzter ak-
tueller Einkommensteuerbescheid und die Einkommensprognose für die nächsten 12 Monate, 
wenn möglich bescheinigt vom Steuerberater 

 

 aktuelle Rentenbescheide bzw. letzte Rentenänderungsmitteilungen 
 

 Nachweis über Unterhaltszahlungen (Unterhaltstitel) und Kontoauszug mit Eingang der Zahlung 
 

 aktueller ALG I-Bescheid 
 

 aktueller ALG II-Bescheid (Jobcenter) 
 

 Nachweis über Kapitalerträge (z.B. Zinsen aus Sparbüchern, Dividenden) 
 

 Nachweise zu den Einnahmen für die dauerhafte Haushaltsführung (Elterngeld, Krankengeld, 
Grundsicherung nach dem SGB XII usw.)  
 

Vermögen 

 Nachweise zur Höhe Barvermögens (Geldanlagen, Sparbücher usw.) 
 

 Bei Eigentum/Grundbesitz: Verkehrswert (bei einer Eigentumswohnung bzw. Haus: Adresse, Größe, 
Baujahr (event. Sanierungen), Schulden) 


